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Appenzell, 26. Oktober 2017 
 
 
Teilrevision des Bundesgesetzes über die Enteignung 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie ersuchen um Stellungnahme zur Teilrevision des Bundesgesetzes über die Enteignung 
bis 31. Oktober 2017.  
 
Die Standeskommission ist mit der Vorlage mit Ausnahme der Änderung bei der Zuständig-
keit für die Wahl der Mitglieder der Eidgenössischen Schätzungskommission (Art. 59) ein-
verstanden.  
 
Bis heute bestand für jeden Schätzungskreis eine Kommission aus einem Präsidenten und 
zwei Stellvertretern, die vom Bundesverwaltungsgericht gewählt wurden, aus fünf vom Bun-
desrat gewählten Mitgliedern und aus je drei bis fünf von den Regierungen der Kantone, de-
ren Gebiet zum Schätzungskreis gehört, gewählten Mitgliedern. Die von Bundesrat und Kan-
tonsregierung gewählten Mitglieder sollten verschiedenen Berufsgruppen angehören und die 
nötigen Fachkenntnisse besitzen. Neu sollen alle Mitglieder vom Bundesverwaltungsgericht 
gewählt werden.  
 
Die Standeskommission lehnt diesen Wechsel ab. Die Kantonsregierungen kennen die Ver-
hältnisse und im Regelfall auch die jeweiligen Fachleute und können besser als das Bundes-
verwaltungsgericht beurteilen, ob jemand die erforderlichen Voraussetzungen, insbesondere 
die nötigen Fach-, Orts- und Sprachkenntnisse, mitbringt. Auch wird mit einer Beteiligung der 
Kantonsregierungen dazu beigetragen, dass eine ausgewogene Besetzung in Beachtung der 
geografischen Verteilung gewährleistet wird. Die bisherige bewährte Praxis soll weitergeführt 
werden. Dass die Verteilung der Wahlkompetenzen auf mehrere Schultern etwas mehr an 
Absprache bedarf, hat in der Praxis zu keinerlei ernsthaften Problemen geführt, zumal aus-
serordentliche Wechsel in der Kommission sehr selten waren. 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Markus Dörig 
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Zur Kenntnis an: 
- rechtsdienst@gs-uvek.admin.ch 
- Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell 
- Bau- und Umweltdepartement, Gaiserstrasse 8, 9050 Appenzell 
- Land- und Forstwirtschaftsdepartement, Gaiserstrasse 8, 9050 Appenzell 
- Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg  
- Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 


